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Zum Urteil S.87, Antenne des Transistorradios 

 

Die Ausführungen des Urteils behaupten, dass die Stabantenne ausgebaut und durch eine im 

Inneren des Radios angelötete braune Litze ersetzt wurde, die bis zur Erdoberfläche führt.  

Das ist falsch. Das Gericht hat nämlich einen Teil des Gutachtens ignoriert. Die Stabantenne 

wurde zunächst durch eine 45 cm lange, schwarze Litze ersetzt, die im Radio angelötet war. 

Die schwarze Litze wurde erst in einem zweiten Schritt mit der braunen Leitung verlängert. 

Und zwar wurde sie nicht angelötet sondern mit einer blanken, nicht isolierten Würgever-

bindung mit der schwarzen Leitung verbunden. (siehe Gutachten S.7) 

Es ist weder erwiesen noch wahrscheinlich, dass die Antenne entfernt wurde, um sie durch 

eine längere Leitung bis zur Erdoberfläche zu ersetzen. Wahrscheinlich ist, dass die Stab-

antenne abgebrochen ist und durch die schwarze Litze ersetzt wurde. Am Tatort wurde 

später die braune Leitung zur Erdoberfläche angeschlossen. Bei noch vorhandener Antenne 

wäre es naheliegend gewesen, die braune Leitung an der Antenne zu befestigen, ohne diese 

auszubauen, z.B. mit einem Knoten. 

Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass der Ersatz der Stabantenne einschließlich Lötver-

bindung und die Verlängerung der Antenne zur Erdoberfläche zum gleichen Zeitpunkt und 

durch dieselbe Person erfolgt sind. Es ist eher anzunehmen, dass es sich dabei um zwei völlig 

unabhängige Maßnahmen handelt. 


